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sehen Zentralismus durch die gewählten Organe des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Industriegewerkschaften 
und Gewerkschaften auf der Grundlage der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik, der Satzung und Be
schlüsse des Ffeien Deutschen Gewerkschaftsbundes sowie der 
Gesetze und anderer Rechtsvorschriften.

§275
(1) Die Betriebsgewerkschaftsleitungen führen in den Be

trieben die Aufgaben des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes auf dem Gebiet der Sozialversicherung durch. Sie tref
fen in den ihnen durch Rechtsvorschriften und Richtlinien des 
Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
übertragenen Fällen die notwendigen Entscheidungen, sofern 
der Betrieb die Geldleistungen der Sozialversicherung aus
zahlt.

(2) Die Betriebsgewerkschaftsleitungen kontrollieren, daß
a) die Betriebe die sich aus den Rechtsvorschriften und Be

triebskollektivverträgen auf dem Gebiet der Sozialver
sicherung ergebenden Verpflichtungen, insbesondere bei 
der richtigen Berechnung und Auszahlung der Geldlei
stungen der Sozialversicherung sowie bei der terminge
rechten Abführung der Sozialversicherungsbeiträge und 
der Unfallumlage, erfüllen und gemeinsam mit dem 
Betriebsgesundheitswesen den vorbeugenden Gesund
heitsschutz verbessern,

b) die Betriebsleiter regelmäßig den Krankenstand und das 
Unfallgeschehen im Betrieb auswerten und Maßnahmen 
zur Beseitigung von Krankheits- und Unfallursachen 
festlegen.

(3) Die Betriebsgewerkschaftsleitungen lösen ihre Aufgaben 
mit Hilfe der Räte für Sozialversicherung und der in den Ge
werkschaftsgruppen gewählten Bevollmächtigten für Sozial
versicherung. Sie gewährleisten die aktive Mitwirkung der 
Werktätigen an der Leitung und Durchführung der Auf
gaben der Sozialversicherung.

§276

Beim Freien Deutschen Gewerkschaftsbund besteht eine 
Verwaltung der Sozialversicherung des FDGB. Sie führt im 
Auftrag des Bundesvorstandes sowie der Bezirks-, Kreis- bzw. 
Stadtvorstände des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
die Aufgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und Ange
stellten durch. Sie gewährt die Geldleistungen und trifft die 
notwendigen Entscheidungen in den ihr durch Rechtsvor
schriften und Richtlinien des Bundesvorstandes des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes übertragenen Fällen, sofern 
die Geldleistungen nicht im Betrieb ausgezahlt werden. Sie ist 
verantwortlich für die Berechnung und Auszahlung der Ren
ten.

§ 277
Verantwortung der Betriebe

(1) Die Betriebe sind verpflichtet, die erforderlichen Voraus
setzungen für die Durchführung der Aufgaben auf dem Ge
biet der Sozialversicherung im Betrieb zu schaffen und die 
Betriebsgewerkschaftsleitungen sowie die Räte und Bevoll
mächtigten für Sozialversicherung bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. Die Betriebsleiter sorgen gemein
sam mit den Betriebsgewerkschaftsleitungen für eine umfas
sende Aufklärung der Werktätigen des Betriebes über die 
freiwillige Zusatzrentenversicherung und für die Werbung 
aller in Frage kommenden Werktätigen.

(2) - Die' Betriebe sind zur termingemäßen Abführung der 
Sozialversicherungsbeiträge und der Unfallumlage verpflich
tet. Betriebe, in denen die Geldleistungen der Sozialversiche-

rung ausgezahlt werden, sind für deren ordnungsgemäße Be
rechnung und Auszahlung verantwortlich.

Pflichtversicherung, Versicherungsschutz und Beiträge

§278

(1) Alle Werktätigen sind während der Dauer eines Arbeits
rechtsverhältnisses bei der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten pflichtversichert. Sie und ihre Familienange
hörigen erhalten umfassenden Versicherungsschutz und ha
ben Anspruch auf die in diesem Gesetz und anderen Rechts
vorschriften festgelegten Sach- und Geldleistungen sowie Ren
tenleistungen. Die Befreiung von der Sozialpflichtversicherung 
bei Tätigkeiten mit geringfügigem Umfang wird besonders 
geregelt.

(2) Werktätige, deren Bruttoverdienst die Höchstgrenze 
für die Beitragspflicht zur Sozialversicherung von 600 M im 
Kalendermonat übersteigt, können entsprechend den Rechts
vorschriften der freiwilligen Zusatzrentenversicherung beitre
ten. Sie sichern sich damit einen Anspruch auf Zusatzrente 
sowie auf Krankengeld gemäß § 282 Abs. 2.

§279

(1) Die für die Leistüngen der Sozialversicherung bereit
gestellten und ständig steigenden finanziellen Mittel sind mit 
hoher Effektivität zur materiellen, sozialen und gesundheit
lichen Betreuung der Werktätigen, Rentner und deren Fami
lienangehörigen zu verwenden.

(2) Die Ausgaben der Sozialversicherung der Arbeiter und 
Angestellten werden durch den sozialistischen Staat, durch 
Beiträge und Unfallumlage der Betriebe sowie durch Beiträge 
der Werktätigen finanziert. Die Höhe der Beiträge und der 
Unfallumlage wird in Rechtsvorschriften geregelt.

Sach- und Geldleistungen der Sozialversicherung

§ 280

Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit sowie bei Mutterschaft gewährt die So
zialversicherung den Werktätigen und ihren anspruchsberech
tigten Familienangehörigen unentgeltlich insbesondere fol
gende Sachleistungen:

a) ärztliche und zahnärztliche Behandlung sowie stationäre 
Behandlung in Krankenhäusern und anderen Gesund
heitseinrichtungen ohne zeitliche Begrenzung,

b) Arzneimittel sowie andere Heil- und Hilfsmittel,
c) prophylaktische Kuren sowie Heil- und Genesungskuren.

§281

Die Sozialversicherung gewährt folgende Geldleistungen:
a) Krankengeld bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit 

wegen Krankheit, Arbeitsunfall und Berufskrankheit so
wie bei Quarantäne,

b) Schwangerschafts- und Wochengeld,
c) Mütterunterstützung,

d) Unterstützung für alleinstehende Werktätige bei Pflege 
erkrankter Kinder,

e) Unterstützung für Werktätige mit Kindern bei Erkran
kung des nichtberufstätigen Ehegatten"

f) Bestattungsbeihilfe. -


